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Gesetz
betreffend Acnderung de? Gesetzes über den Absatz von Kalisalzen.

Dom 7 . September 1915.
Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser , König

von Präusten nsw ., verordnen im Namen des Reichs , nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags , was folgt:

Einziger Paragraph.
In dem Gesetz über den dlbsatz von Kalisalzen vom 25 . Mai

1910 (Reichs -Gesetzbl. S . 775 ) wird
I . im § 17 Abs. 1 hinter den Worten „am 1. Januar 1912"

eingefügt:
mit Wirksamkeit bis znm 31 . Dezember 1917;

II.  tritt§20 hinter Abs. 1 eingeschaltet:
spür die Zeit vom I . Oktober 1915 bis 31 . März 1916
dürfen die Preise für das Inland
für Rohsalze init 12 bis 15 Prozent K.O in gemahleneni
Zustande 11,5 Pfennig.

• für Düngesalze init 40 bis 42 Prozent L -0 17,0 Pfennig,
für 1 Prozent Kali (Ks0 ) im Doppelzentner nicht über¬
steigen :

III.  im K27 als Abs. 3 hinzugefügt:
Für das Rechnungsjahr 1915 wird die Abgabe ausser

- Hebung gesetzt. Bereits erhobene Abgaben sind zu er -'
statten . Tie zur . Deckung der dem Reiche aus der Aus¬
führung dieses Gesetzes tind tznr Hebung des Kaliabsatzcs
entstehendeti Kosten sind für das Rechnungsjahr 1915
ans dem angesammclten Reservefonds zu decket!.

Urkundlich unter Unserer Hoch steigen hün di gen Unterschrift und
beigedruckteni Kaiicrlickwn Jnsiegel.

(Gegeben lslvosscs Haumguartier , den 7. September 1915.
(L. S .) Wilhelm.

Delbrück.

Bekanntmachung
betreffend Bestimmungen zur Ausführung dos Gesetzes über den

Absatz von Kalisalzen . Pom 8. Sepletirber 1915.
Aus Grund des § 51 des Gesetzes über den Absatz von Kali¬

salzen vom 25 . Mai 1910 (Reichs Gesetzbl. S . 775 ) und unter
Bezugnahme aut die Bekanntmachung vom 1. Juli 1914 (Reichs-
Gesetzbl. S . 241 hat der Bnndcsrat beschlossen:

Für die Salze der Gruppe I des 8 90 des Gesetze? über
den Absatz von Kalisalzen wird die Bestimmung der Ass¬
gangsstation Miilhausen (Elsas;) für den Frachtenausglcich
und die Frachwmgiitnng bis aus weiteres ansgehoben.

Berlin,  den 6. September 19 W>
Der Reichskanzler

In Dcrtretting : Richter.

Bekanntmachung
wogen Aendcrung der Bekanntmachung über die Sicherung der
Acker beste!ln »g von, 31 . März 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 210 ).

Boni 9 . Septenibcr 1915.
Ter Bnndcsrat bat aus Grund oes 8 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bnndesrats zu niirtsckmfttichenMaßnahmen nsw.
tun» 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327 : solgendc Verord¬
nung erlassen:

Artikel l.
Im 8 2 der Bekanntmachung iioer die Sicherung der Acker-

bestcltung vom 31 . März 1915 (Reichs-Gesetzbl., S . 210 . — ab-
(icbnictt im Kreisbl . Nr . 33 vom 13. April 1915 — ist die Zahl
„1915 " zu ersetzen durch „ 1916 " .

Artikel 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Bcwlin,  den 9. September 1915.

Der Stcllpcrtretcr des Reick>? kanzlerS,
D e I b r u ck.

Bekanntmachung.
Bet r . : Ans - und Durchfuhrverbot.

Ritt Ginnd des 8 2 der Kaiserlichen Verordnungen vom
31 . Juli 1914 , betreffend das Verbot 1. der Ausfuhr und Durch¬
fuhr von Waffen , Munition , Pulver nsw., 2 . der Ausfuhr und
Durchfuhr von Rohstoffen , die bei der Herstellung und dein Be¬
triebe von Gegenständen »cs KriegSbcharss zur Vcrlvendnng ge¬
langen , 3 . der Ausfuhr von Verpflegung ? -, Streu und Fnttcr-
mittetn , 4. der Ausfuhr von Krastsahrzeugen und von Mineral¬
rohölen , Steinkohlen teer und allen ans diesen hcrgestcllten Oclen,
5 . der Ausfuhr und Durchfuhr von Verband - und A.rznciniitteln
Nsw., 6 . der Ausfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen,
bringe ich nachstehendes Mir öffentlichen Kenntnis:

I . Es wird verboten die '.'Cu? - und Durchfuhr von:
a ) Waren der Nninnicrn 32, 60a und 60b , 71a , I2a , b, c,

73 , 91a HH 94k, 9Ja bis 99 , 130 bis 132 , 11) , 112, 143, 158,

160a bis 161 , 166a bis 172 des Statisttichen Warenverzeichnisses.
Weinen mit Heilmittelzusätze » der Nummer 184 . chemisch zuberei¬
teten Nährmittel , z. B . Plasmon , Somatose , Tropon , Pepsin
der Nr . 217 , irländischem Moos Perl - , Earrageenmvos ), dev
Nr . 68a des Statistischen Warenverzeichnisses:

b> sämtlichen Waren des 2 . Abschnitt » des Zolltarifs (Mind-
ralischc und fossile Rolfstossc: Mineralöle ' :

v> sämtlichen Waren des 3 . Abi .hnitts des Zolltarifs (juberöt-
tetcs Wachs, feste Fettiäinrtm . Paraffin und älmliche Kerzenstofse,
Lichte, Wachswaren , Seifen und andere unter Verwendung von
Fetten . Oelen oder Wachs hergeftettte Waren : :

äs sämtlichen Waren des 4 . Abschnitts des Zolltarifs .Che¬
misch' und pharmazeutische Erzeignisse , Farben und Farbwaren ).

II . Diese Bekanntmachung tritt an die Steile alter seitherigen
BÄamttmachungon , die dergleichen Rodstofie und Erzrngnisie znm
Gegenstände haben.

III . Das Verbot  unter I erstreckt sich nick, ' .ritt -ol-
gende Waren 'und Nummern des Statistischen Waivnoerzei tmaiies:

Waren der Numider » 22 l anher Fornieriand ' und 222,
Kreide der Nmnmer 384c,
natürlichen kohlensairren Kalk, Dolomit , gebrannten Kalk, ge¬

brannten gelöschten « all , Kalkniörtel der Nmnmer 287 »,
Gips (schmeictimneenKalk.̂ der Nummer 288,
Waren der Nummern 229 bis 230b,
Eisstein Krvolith , Gröitt .andsvatg natnrtrchen der Nr . 2324,
Waren der Nummern 233a bis 235b,
sogenannte Neuburger Kieselkreide, Neuburger Kiesel,veih dev

Nummer 225c,
Steinkohlenpech (dem alle als Heizöle pecwendbaren Oele ent¬

zogen sein müssen - der Nummer 244b,
-Waren der Nummer 280a , 281 und 282,
Natromvasferglas .Natrinimilikat - der Nummer 307.
Kreide der Olumnrer 329a,
Farben in Ansmackmuge.» für den Kleiuocrkanf der 27r, 136a.
- jedoch mit Ausnahme von Farben , die den Nummern 31- bis

321 angeboren,
War -en der Nummern 336b , 387 , 339 und 340 einickkliestlicki der

Tintenstiste,
Waren der Nnnimer 354 , sei och mit Aiisn .ihme von Bi'nzilft --

lchd, Anisaldebvd Aabsvinetz Vanillin , Bromnvrot,
Waren der Nummern 356a bis 358 , redock» mit Ansnahnre von

Zahn seife,
Waren der Nummer 371,
Lederleim (Hantleim ), Knochenleim der Nummer 375a,
Gelatine der Nummer 375d -mit Aäisn .rbMc der vflanzlickzeik

Gelatine ' , , . . .
Waren der fstnnimer 376 mit Ausnahme der geiultten K-rpielu,
Farbmuster bis zu 30 Gramm,

Berlin , den 10 , September 1915,
'Der Reichskanzler

_ Im Aufträge : Richter. __
Bekanntmachung

betreffend Aendermig der Verordnung pom 28 , Juni 19̂ 5 über
die Regelung des Verkehrs mit Hafer -Reichs Gesetzbl, 3 . 3931.

Vom 9. September 1915.
Der Bnndesrat lwt ans Grund des 8 3 des Gesetzes »her

die Ermächtigung des Bnndesrats zu wircsä>aitlrchen Matznabinen
nsw , voni 4, August 1914 (Reichs-Gesetzbl, 327 ) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

Artikel 1,
Der 8 16 Abs. 2 der Berordnnng pom 28. Juni 1915 über

die Regelung des Verkehrs init Haler ' ReicktS-Gesetzbl. S , 393h
— abged ruckt im Kr ei»bl , Nr , 63 von, 20 , Juli 1915 — erhält
folgende Fassung : . , , ,

„Jedoch dürfen die Kviinnunaloerbaudc von den zu diesem
Ausgleich bestimmten Mengen in besonderen Fällen unter ent
sprechender Kürzung der ani Einhufer oder Zuchtbullen ent-
fallenden Mengen auch an Besitzer von anderen 3 | Mim» und
Zuchttieren Hafer abgebcn und einzelnen Einhufern »der
Zuchtbullen gröbere Mengen Hafer zuweiseu,'

Artikel 2. ^
Diese Verordnung tritt nitr deni Tage der Verkündung in

Kraft,
Berlin,  den 9, September 191.>.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bekanntmachung
zum Vollzüge der Verordunug über die Regelung de» Verkehr»

mit Hafer vom 28 . Juni 1915 (Reich»-Gesetzbl. S 393»
Vom 8 . September 1915.

Der Bundesrat hat gcmätz K 6 Abs. 2 a und 8 10 Abs 2 a
der Verochnnng über die Regelung des Verkehr ? mit Haer vom
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28 . Juni 1915 /Reichs - Gesetzbl . S . 393 ) für die Halter von
Zuchtbullen folgendes feeftimmt:

1. itt § 6 Abs . 2a:
Halter von Zuchtbullen dürfen durchschnittlich für den

Tag und Bullen ein balbeS Kilogramm Hafer verfüttern:
2 . -}» § 10 Abs . 2a:

Bei der Enteignung sind jedem Besitzer für jeden Züchte
bnllen 18b Kilogramm Hafer zu belassen.

Berlin,  den 9 . September 1915.
Der Reichskanzler.

Im Aufträge : Richter.

Bekanntmachung
zur Erweiterung der Bekanntmachung ii& r Borratserhebungcn

dom 2 . Februar 1915 (Reichs -Gesctzbl . S . 64 ).
Voin 3 . September 1915.

Der Bdndesrat hat auf GruiM des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bnndesrats zu wirtschaftlichen Mah¬
nahmen usw . vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesctzbl . S . 327)
folgmdc Verordnung erlassen:

Artikel 1.
In der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2 . Fe¬

bruar 1915 (Reichs - Gcsetzbl . S . 54 ) werden folgend « Mnderun-
gen vorgeuommcn:

1 . Der § 2 erhält in Otummer 1 folgende Fassung:
Personen , die solche Gegenstände in Gewahrsam haben,

oder aus Anlatz ihres ' Handelsbetriebs oder sonst des Er¬
werbs wegen kaufen oder verkaufen:

2 . im 8 3 Ws . 2 wird hinter Rümmer 6 eingefügtl
6 . zu welchen Preisen die Mewenstände hergestellt oder

angeschafft sind . K ♦
3 . im 8 4 wird das Wort „ Vorratsräume " durch „ Räume"

ersetzt.
Arttkel 2.

Diese Verordnung tritt mit deur Tage der Verkündung In
Knast.

Berlin , den 3 . September 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers-

Delbrück.

B c t r . : Verfügnngsbeschränknngcn für Steinkohlenteer.
Bezug : Gcn .- Kdo . Ilo/L . 2909 und 3053.

Gemäß Kr . Mi » Bfg Nr . 852/9 . A ' 7V,  vom 9 9 . 16 . werden
die Teer -BerMgungsbeschränkungeii Nr . 1305/3 . 15 . A 7 V und
Nr . 954/4 . 15 . A 7 V auch für die Gasanstalten zu Wiesbaden-
Fulda , Ossenbach (Main ) u,ld die Höchster Farbwerke aufgehoben,
da das Reichsmarine - Amt von diesem Tage an Teer beschlagnahmt.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Galt,  General der Infanterie.

B e t r . : Gesuche um Freigabe von Metall.
Das Generalkommando teilt mit , daß sämtliche Anträge , die

sich aus Freigabe von Metall für Friedenszwecke beziehen , von nun
an an die

Metall - Freigabestelle für Friedenszwecke,
Berlin , Sommerstraße 4 a

sü richten sind ) Anträge ans Freigabe für unmittelbaren Heeres¬
bedarf sind an die

Kriegs - Rohstoff - Slbteilniig des König !. KriegsministeriUms,
Berlin , Verl . Hcdemannstraße 10

zu senden.
Von Seiten des Generalkommandos.

IM Aufträge : M o o tz , Oberstl eutnant.

Nachtrags -Verordnung
;u der Bekanntmachung, betreffend Beffandrerbebung
und Beschlagnahme von Rautschul <Gummi). Gutta-
perä .. tzalata und Asbest sowie von halb - und Zertig-

scumkaten unter Verwendung dieser Rohstoffe.
(V . 1 663/6 . 15 . K .R .A ).

NachMeirde Nachtragsverordnnng wird auf Grund des Gesetzes
§ °er den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 bezw . auf Grund
$o3i © efebeä  über den Kriegszustand von : 5 . November
1912 hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
datz iede UcbertrctnnS , soweit nicht nach den allgemeinen Straf-
gesetzen ^höhere Strafen verwirkt smd , nach 8 6 " der Bnndesrats-

ft zg Mit Gefängnis bistzu einen , Jahrei oder mit Geldstrafe
bis zu zehnlau,end Mark wird , ,osern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , bestraft'

1 . ^ r unLestigt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafft , beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder kauft

Veräußernngs - oder Erwerbsgeschäst Wer
U/n avschlreßt:

2 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenständ « «!u
»envahren und Pfleglich zu behandeln , »uwiderhandelt'

o § 5 eT̂ entn ^^HfWdimgsbestimmungeir zu-

bervrdmmg über die Sicherstellung Von Kriegsbedarf vom 24 . Z »ni
1915 (Reichs - Gesetzbl . S . 357 ) bestraft wird.

Ti « in der genannten Verfügung in tz 2 b Unter IV ge-,
nannten Gegenstände:

Klasse 9 : Alte Slutoreisen mit Nieten und ohne solche (gleich¬
gültig , ob im ganzen « der zerschnitten,

Klasse 12 : Lnstschlänche , dunkel , schwimmend igleick/giiliig , ob
km ganzen oder zerschnitten ),

Klasse 13 : Lnstschlänche , vot (gleichgültig , ob im ganzen oder
zerschnitten ),

Klasse 16 : Gummiabfälle , schivimmend (gleichgültig , ob int
ganzen oder zerschnitten ),

sind auch dann meldepstichtig , wenn die unter 8 5 der genannten
Verfügung sür diese Waren genannten Mindc,ttnengeii nicht er¬
reicht werden . Sie dürfen ferner vorn 18 . September 1915 ab
nur noch an die Königliche Inspektion des Kraftfahrwescns in
Berlin - Schöneberg , Fiskalische Straße , oder deren durch schristlicheii
Auftrag ausgewiescne Beauftragte verkauft oder geliefert werden.
Tie in Gummi - und Rcgenericrsabrikeu vorhandenen Bestände
der vorbezcichneten Art dürfen verarbeitet werden . Im übrigen
werden die obengenannten Gegenstände hiermit geniätz 8 4 der
Bundesratsverordnnng über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
vom 24 . Juni 1915 beschlagnahmt.

Tiefe Bekanntmachung trttt mit ihrer Verkündung in - Kraft.
Frankfurt (Main ), den 17 . September 1915.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

Betr . : Ersatz des Petroleums durch SpirUusbcleuchtmtg.
An die Grotzh . Bürgermeistereien der Landgemeinden

des Kreises.
Unter Bezugnahme ans die abschriftlich nachstehenden Aus¬

führungen ans einem ' Schreiben des Reichsanits des Innern emp¬
fehlen wir Ihnen , uns umgehend anzugeben , ob und
welchen Bedarf an Spiritusbrennern Sie haben.
Die Nebenbestandteile wie Füllkännchen , Glühstrnnips , Docht . Zwi¬
schenstück mit Füllrnmps , Zylinder und gegebenenfalls Glocken-
Halter sind im freien Handel zum Preise von etwa 1 Mark zu
beziehen.

Die Rcichsleitnng hat die Bereitstellung hinreichender Mengen,
Spiritus gesichert und unter Gewährung einer größeren Garaniie-
summe die Gründung einer „ Spiritns - Glichlicht - Kriegs - Geselk-
schast m . b . H ." mit dem Sitz in Berlin , Leipziger Straße 2 , ver¬
anlaßt . Der Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung Deutschlands
mit Klembeleuchtungsmitteln für Spiritus - Glühlicht , insbesondere
der Vertrieb von Spiritusbrennern für Kleiiibeleuchtungszweck ».
Tie Gesellschaft wird einen Spiritusbrenner einschließlich Docht zum
Kleinhandelspreise von 4 Mark vertreiben . Um aber die Verwen¬
dung von Spiritus an SteUe von Petrolenni nach Möglichkeit zu
steigern , werden Behörden und Kommunen diesen Brenner ein¬
schließlich Docht zu einem ' Preise von 3 Mark bei Bestellungen
von mindestens 40 Stück frachtfrei nach allen Stationen des Reichs!
unter der Verpflichtung erhalten , den Brenner einschließlich Docht
mit 4 Mark abzngcben . Eine solche Verpflichtung ist notwendig,
damit nicht dem eigenen Vertrieb der Gesellschaft eine unzulässige
Konkurrenz gemacht und Groß - und Kleinhandel vollständig aus¬
geschaltet werden . Durch den billigeren Bezugspreis sollen die Be¬
hörden und Kommunen anderseits in die Lage versetzt werden-
minderbemittelten Teilen der Bevölkerung Brenner mietweise oder
zur allmählichen Amortisalion zu überlassen und die dabei ent¬
stehenden Verlust « durch den Unterschied zwischen Verkaufs - und
Bezugspreis der übrigen Brenner anszugleichcn . Die Gesellschaft ist
verpflichtet , das Verpackungsmaterial zum berechneten Preise bei
frachtfreier Rücksendung zurückznnchmcn.

Insbesondere aber empfiehlt sich die Verwendung der Spiritus-
belenchtnng im eigenen Betriebe von Kommnnalbehörden Der
bei der Reichsleitnng angemeldete Petrulcumbedars der Behörden
deckt sich im wesentlichen mit der von ihr angenommenen Set,ätznng.
Er zeigt aber ans der anderen Seite , daß eine wesentliche Er¬
sparung an Petroleum im behördlichen Verbrauche noch nicht ein-
gctreten ist . Es ist dringend erwünscht , diesen Bedarf in Höhe von
ettva 30 000 Tonnen Petroleum inobeiondere auch durch Ein¬
führung der « piritnsbeleuchiung herabznlnindern , damit die Pctro-
leumlichtquelle als die billigste den ärmeren Schichten der Be¬
völkerung in weitestmöglichem Umfang zur Verfügung gestellt
werden kann . Wie große Ersparnisse sich auch bei der Petrolenni-
betcuchtnng erreichen lassen , beweisen die Maßnahmen der
Preußisch - Hessischen Eisenbahnverwaltnng , die ihren Bedarf um
Nicht liwtwtt als 72 Prozent herabgesetzt hat . Könnte eine der¬
artige Beschränkung auch nur annähernd bc ! den übrigen Ver¬
waltungen erreicht Iverden , so würden etwa 20 000 Tonnen Petro¬
leum für die Heimarbeit und stlr landwirtschaftliche Ztoeckc frei¬
gemacht werden können . Dieses Ziel muß im Interesse unserer!
Msamteii Zivilbevölkerung von allen Bcewaltnngen mit aller
Energie erstrebt werden.

Gießen,  den 16 . September 1916.
Grotzherzogllches KreiSamt Gießen.

Dr . Usingcr.
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Bekanntmachung.
Sftetr .l Den Verkehr mit Oelsrüchten und daraus gewonnenen

Produkten.
Zum Ankauf der von dem Kriegsausschuß für pflanzliche und

tierische Oele und (Fette G . in. bl Berlin 2B. 8, Kanonier-
stvaße 29/30 , ju erwerbenden Oelsaaten sind beauftragt worden!

1. die Zentral - Gcnossenschaft der Hess . land-
wirtschaftlichen Konsumvereine , e. &. m. fi.Dar mstadt:

8 . Me Gebrüder Al istädt er , Wein heim (Baden ).
Diese Firmen und deren Mauftragt «, die sich auf Verlangen

wuszuweisen haben , sind berechtigt , im Kreise Gießen , die für den
gen. Kriegsausschuß ju liefernden Oelsaaten aufzukaufen uni zu
empfangen.

Gießen,  den 11 . September 1915.
Großherzogliches KreiSomt Gießen.I . B.: Hechler.

B e t r . : Wie oben.
An den Oberbürgermeister der Stadt Gießen und an die
Vroßh. Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.

Vorstehend« Bekanntmachung ist auf ortsübliche Weise zur
Kenntnis der Interessenten zn bringen.

Gießen,  den 11 . September 1915.
Großherzogliches Kreisaint Gießen.

I . V . : Hechler.

Bekanntmachung.
Betr . ! Regelung des Verkehrs mit Hafer.

Erläuternd und ergänzend zu den im Kreisblatt Nr . 63 vom
20. Juli 1915 abgedruckten Bekanntmachungen liber die Regelung
des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915 und 16. Juli 1915
wird bemerkt:

Die erwähnte Bundesratsverordmrng bezieht sich nur auf
den Hafer neuer  Ernte . Etwa noch vorhandene Vorräte von
Hafer aus der alten  Ernte sind nicht etwa in das Eigentum
von Privaten übergegangen , sondern zugunsten des Kvmmunal-
Perbandes beschlagnahmt.

Ter Beschlagnahme unterworfen sind auch solche Gemenge,
bei denen Hafer mit anderen Getreidcarten (Mengkorn ) oder mit
Hülsenfrüchten (Mischfrucht) zusammen gewachsen  ist . Tie
Mischfrncht kann jedoch als Grünfutter verwendet werden . Hülsrn-
früchte dürfen ans ihr ausgesondcrt werden . Dagegen gelten
künstliche  Gemenge , d. h. solche Gemenge , die durch nach¬
trägliche Vermischung  des Hafers mit anderem Brot¬
getreide , Hülsenfrüchten usw . entstanden sind, ohne weiteres als
beschlagnahmt , weil der beschlagnahmte Hafer durch die Ver¬
mischung nicht frei wird.

Auch das Stroh unterliegt so lange der Beschlagnahme , als
der Hafer nicht ausgedroschen ist.

Anspruch auf Hafer zum Verfüttern  haben lediglich die
Halter von Einhufern und von Zuchtbullen . Bis auf weiteres
dürfen an einen Einhufer 3 Pfund und an einen Zuchtbullen
1 Pfund Hafer täglich verfüttert werden . Aus den für cinenj
Einhufer bestimmten Rationen darf ihr Besitzer Hafer auch an
sein  übriges Vieh abgeben . Es ist jedoch nicht zulässig , daß hier¬
durch di« seinen Einhufern grundsätzlich zustehenden Futtermengen
überschritten iverden . Bon den den Einhufern und den Zucht¬
bullen in der Genicinde insgesamt zustehcnden Mengen kann
in Fällen besonderen Bedürfnisses auch an Spann - und Zucht¬
tiere (z. B . Zugochsen, Kälber , Lämmer , Eber , Ziegenböcke nsw.)
anderen  Besitzern Hafer abgegeben werden . Ob ein Bedürfnis
hierzu vvrliogt , hat der Gemeinderat zu entscheiden, der dann
anzuordnen hat , in welcher Weise di« dm Einhufern und Zucht¬
bullen zustehenden Rationen gekiirzt und wieviel den anderen
Tieren zugewiesen werden soll.

Bezüglich der Versorgung solcher Einhufer und Zuchtbullen,
dcrm Besitzer oder Halter nicht über Haferbestände verfügen,
verbleibt es bei dem seitherigen Verfahren , wonach die letzteren
sich wegen Zuweisung der » ilässiqen Hafcrmenge an die zu¬
ständige Bürgermeisterei zur Veranlassung des iveiteren zu wen¬
den habm . ■.

Gießen,  den 15. September 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen,

I . V . : Hechle r.

Betr . : Wie oben.
An de» Oberbürgermeister der Stadt Gießen und an die
Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.

Tie vorstehende Bekanntmachung wollen Sie auf ortsübliche
Weise zur Kmntnis der Beteiligtm bringen , sotoie sich die er¬
forderlich werdende ZiUveisnng an Hafer angelegen sein lassen,
lind zwar insoweit erforderlich , unter Inanspruchnahme der .Ge¬
meindevertretung.

Gießen,  den 15. Sepieniber 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

21- St,: Hechler.

Oeffentliche Aufforderung.
Betr/:  Ten Verkehr mit Hnlsensrüchte ».

llnter Hinweis aus die im Krcisblatt Nr . Ti  vom 3. Sep¬
tember l . Js . abgcdrucktc Belanntmackmng über den Verkehr mit
Hülsenfrüchten fordern tvir hiermit alle Beteiligten aus , die imd>
den S§ 2 und 3 dieser Bekanntmachung vorgcschriebenen 'Anzeigen
vollständig und rechtzeitig dir znm 5. Attobee »9 <5 bei uns ein-
zurcichen.

Tabei machen wir ausdrücklich auf dm § 12  Zisf . 2 der Be¬
kanntmachung aufmerksam , wonach mit Gefängnis bis zu sechs
Monate » oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehntaufeud Mark bestraii
wird , wer die vorgeschciebene Anzeige nicht bis zu dem angege¬
benen Tage erstattet oder wer wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben gemacht hat.

Gießen,  den 10. September 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

,_ I . B. : Hechler. _
Betr . : Den Monatsbcdarf der Landgemeinden an Mehl.

An die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Wer erinnern daran , daß die Zahl der Brotmtpfänger , sowie
der Zusatzbrotkarten -Empsänger für den kommmden Monat bis
zum 2 0. l . Mts.  dem Kommnnalvcrband (Mehlverteilnngsstelle)
angegeben sein muß.

Gießen,  den 15. September 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießm.

_ I . V. : Hechler. _
Betr . .' Ueberwachung der Gasthäuser usw.
An das Großh. Polizeiamt Gießen, die Großh. Bürger¬
meistereien der Landgemeinden und die Großh. Gendarmerie

des Kreises.
Es ist zur Kenntnis des Generalkommandos gebracht worden,

daß vielfach die vorgeschriebmen Eintragungen in die Fremden-
büchcr der Gasthöfe und Pensionen teils überhaupt nicht, teils
nrangelhaft und ungenau erfolgen.

Da die Führung der Fremdenbücher eine tvichtige Grundlage
slir dre Ueberwachung verdächtiger Personen bildet , ist ans korg-
fältige Beachtung der Bestimmungm der Art . 82 und 81 des
Polizeistrafgesetzbuches hinznwirken.

Verfehlungen sind zur Anzeige zn bringen.
Gießen,  den 14. September 1915.

Großherzogliches Kreisamt Gießen.
I . B . : Hechler . *

Bekanntmachung.
Im Aufträge Großh . Ministeriums des Innern bringen wir

nachstehende Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntnis.
Gießen,  den 15. September 1915.

Großherzogliches Kreisamt Gießen,
. ,.v . Or . Usinger.

Bekanntmachung
betreffend die Ausprägung von Flinfpfennigstncken aus Eise».

Vom 26. August 1915.
Ter Bnndesrat hat auf Grund des § 3 dctz Gesetzes über die

Erntächtigung des Bundcsrats zn wirtschaftlichen Maßnahmen nsw.
voni 4. Augpst 1914 (Reichs- Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordnung
erlassen:

8 1. Ter Reichskanzler wird ermächtigt , außerhalb der int § 8
des Münzgesetzes vonOI . Juni 1909 (Reichs-Gesetzbl. S . 507 ) stir
die Ausprägung von Nickel- und Kupferinünzen bestimmten Grenze
Fünfpfennigstücke ans Eisen bis zur Höhe von 5 Mtillionen Mark
Herstellen zn lassen. Im übrigen sindcn ans diese Münzen die für
die Fünfpfennigstücke aus Nickel geltenden Vorschriften mit folgen¬
den Maßgaben entsprechende Anwendung:

a) die Fünfpfennigstücke ans Eisen sind iin gerippten Ringe zn
prägen;

b) sie tragen auf der Schriftseite über der Zahl „ 5" die Um¬
schrift „Deutsches Reich" und unter dieser Zahl das Wort
„Pfennig " in wagerechter Stellung , darunter die Jahreszahl.

8 2. Die Fünfpfennigstücke aus Eisen sind spätestens 2 Jahre
nach Friedensschluß außer Kurs zu setzen. Tie hierzu erforder¬
lichen Bestimmungen erläßt der Dundesrat.

Berlin,  den 26 . August 1915.
Der Reichskanzler,

von B c t h m an » Hollweg.

Bekanntmachung.
Betr . : Maßregeln gegen die Maul - und Klauenseuche

' Wir bringen zur allgemeinen Kenntiris , daß auf Grund der
im Reichsanzeiger veröffenllichten Nacknvcisnng über den Stand
der Maul - und Klauenseuche vom 31 . August d. I . als veisenckt
ztl gelten haben:

1. Im Großherzogtum die Kreise Darmsladt . Benstnim , Tie
bürg , Groß -GeraU, Heppenheim , Osfenbach. Gießen , Alsfeld , Bü
dingen , Friedberg , Lauterbach , Schotten , Mainz , Mze », Bingen,
Oppenheim , Worms.

2. Im Reichsgebiet die Bezirke Königsberg , Gumbinnen , Alleir-
stein, Danzig , Marienwerder , Potsdam , Frankfurt , Stettin , KöS-



>in. Stralsund , 'Boicit. Bvomberg , Breslau , Liegnitz, Oppeln,
Idebnrg . Merseburg . Erfurt . ScksteStoig, Hannover , Sl' tloc^^

heim. üiuirfnirq . Stade , Osnabrück . Aurich, Mü »Aer, Mradcir,
Arnsberg Kassel. Wiesbaden . Kdblenz. Düsseldorf , Köln , Trier,
AaR -'n . Sigmar,ugen . Oberbanern , Niederbaveni , Pfalz , Ober»
malz , Oberfranlen . Miltelsrankcn , Untcrfranke » , Schivaben,
Bann .-n . Chemnitz . Dresden . Leipzig, Neckarkreis, Schwarzwald«
kreis Fagstkrcis . Donankreis , Konstanz, Frsiburg , Karlsruhe,
Mannheim . Mccklenburq .Slh .reriil . Lachsen Weimar , Mecklenburg«
Streu ». Oldenburg , Lübeck>n Oldenburg . Birkenfeld , Braun schweig,
Sachsen Meiningen . Gotha , Anhalt , Schwarzburg -Sondershmisen,
Waldeck, Reilß j L , « chMiinburg-Lipve , Lippe , Lübeck, Bremen,
Hamburg , Untcrelsaß . Obere!last, Lothringen.

Gießen,  den 14. StstemDer 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

I . B . : H e m m c r d c. _
Bekanntmachung.

Betr.  l Ausbruei» der Maul - und Klautllfeuche im Kreise Alsfeld.
In .Homberg ist die Maul - und Klauenseuche ausgebrochen.

Gemarkungäsperre wurde angeordnet.
Gießen,  den 13. September 1912.

Großherzogliches Kreisamt Gießen.
J . B.: Hemmerde.
Bekanntmachung.

Nachstehende Bekanntmachung bringen wir zur öffentlichen
Kenntnis.

Gießen,  den 15. September 1915.
Großherzogkiches Krcisamt Gießen.

I . B . : Hemmerde.

Bekanntmachung.
tzetr . ! Rechtsmittel gegen die Gemenidestcuerv -ranlagung für 1915.

A„ t Grund der Artikel 16 und 50 des G .U.G. bom 8. Juli
1011 hat Großh . Ministerium der Fiuauzeu dlbleilung für Stcuer-
weicn die Frist , innerhalb deren Rechtsmittel gegen die Gcmeinde-
swuerveraulaguug für 1915 bei der ersten Instanz anhängig ge¬
macht werben können, für die Unterzeichneten Gemeinden bis zu
dem dort angegebenen Tag einschließlich erstreckt.

Ausgenommen von der Fristerstreckung sind diejenigen Rechts-
niittel , die das für die staatliche Veranlagung bereits sestgestellte
Einkommen znm Gegenstand haben.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
Butzbach , den 10. September 1915.

Großherzogliches Fiuanzanit Butzbach.
Flath.

Letzter Tag der Frist : Gemeinde Ebcrstadt  22 . September
1915 : Gemeinde Holzheim  22 . September 1915 ; Gemeinde
Ober - Hörgern  23 . September 1915.

Ticnstnachrichten des Grotzh. Kreisamts Gietzen.
Dem Verein für Bad Mergentheim , e. B ., ist die Ausgabe

einer in 2 Reihen , am 4. Oktober und 4. Dezember 1915 , zu
spielenden Geldlotterie von 120 000 Losen ä 2 Mark , und durch
Großb . Minrstcrium des Innern der Vertrieb von 6000 Losen im
Grostherzogtum gestattet worden . Zum Vertrieb in Hessen dürfen
nur mit dem hessischen Zulassungsstcmpel versehene Lose gelangen.

Bekanntmachung.
B e t r . : Sonntagsruhe in . den Apotheken.

Wir bringen zur öffentlichen Kenntnis , daß von Sonntag,
den 19. l . Mts ., nachmittags 3 Uhr , bis Montag , den 20 . l . Mts .,
früh , nur die P eli ka n ap o t h e ke geöffnet ist.

Gießen,  den 16. Scpteinber 1915.
Grvßhcrzogliches Polizeiaml Gießen.

Semmetbt.

Bekanntmachung.
Die von uns am 6. l . Mts . ongeordnete Sperre der Bis¬

marckstraße  zwischen Südaulagc und Stevhanftraßc und der
Alicestraße  zwischen Frankfurter Straße und Ludwigstraße
wird hiermit aufgehoben.

Gießen,  den 16. Sevtenrber 1915.
Großherzoglichrs Polizeiamt Gießen.

H e ni m c r d e.

Bekanntmachung.
Fu der Zeit vom 1. bis 15. l. Mls . wurden in hiesiger Stadt

! iunden : 2 Zwicker darunter 1 goldener ), 2 neue Waschvlähle,
Portemonnaies mir Inhalt , l Damenhandbeutcl mit In¬

ka«i. l goldener Ring , I Kindcrhandtäschchcn , 1 filb . Ring
■irit Gravierung H. 3 ., Geld:

u - ran : 1 Tula -Armband , 1 gold Ubrau Hänger, 2 Porte-
: Oimau-ä mit Inhalt , 1 Brustbeutel mit Inhalt , 1 filb.

Herren »- «: mit Kette , 1 gold . Armband , 1 gold. Brosche mit
Photographie , 1 gold . Ring mit Stoi «i, 1 grane Herren

kmlvatle , > gold . KettenarmÜaud , 1 Brosche (Monogranknll
auf einer schwärzen Schleife L. F .).

.Entlaufen : 1 brauner Dackelhund.
Die Einpfa «rgsberechtigtcn der gesundeuen Gegenstände bc«

lieben ihre Ansprüche alsbald bei uns geltend zu machen.
Die Abholung der gefundenen Gegenstände kann an jedem

Wochentag von 11— 12 Uhr vormittags und 4—5 Uhr nach«
piittags bei Unterzeichneter Behörde , Zimmer Nr , 1, erfolgeit.

Gießen,  den 16 . September 1915.
Großbcrzoglichcs Polizeiamt Gießen.

H e m m c r d e.

wöchentl. Ueberficht der Todesfälle i. d. Stadt Giehen.
38. Woche. Vom 29, August bis 4. September 1915.

Einwohnerzahl ! angenommen zu 32 919 (intt . 1899 Mann Militärs.
SterblichkeilSzisscr : 17,: 8 «/»,.

Nach Abzug von 7 Ortsfremden : 8,32 °/,,.

Zus. ®t- Kinder
ES starben an wachsene tml.Lebens¬

jahr
vom2. Mi
16. Iah»

Angeborener LebcnSschwäch« 1 (1) — ni» —
Kindbettfieber 1 (1) a (i) — —
SDUltariubetfulofe 1 CD io» — —
Gehirnschlaq
anderen Krankheiteil deS

1 i

Nervensystems
anderen Krankheiten der Bei'

1 1

i (DdanunqSvrgane 3 (2) 2 (1) —
Krantbeilen der parnorgane 1 (I) 1 (>> —
verschied,le» Neubildungen 1 1

10)anderer Todesursache 1 (1) —
Summa: 11 (71 7 (41 3 (2) i « .

A nm . : Die in Klammern gesetzten Ziffern geben an , lvic viel
der Todesfälle in der bctrefscnoen Krankheit auf pon auswärts.
nach Gießen gebrachte Kranke kommen.

Märkte.
!e. Frankfurt a M . Bt « hl , os Marktbericht  vom 18. Sept.

Austrieb : Rinder 416 lvchsen 18, Bullen 6, Kühe und Färsen 392s,
Kälber 889, Schale 288, Schweine 184.

Marklverlans : Kälber und Schale werden bei lebhaslem Handel
geräumt . Am Schwcincinarlt gedrückter Eeschäflsgang und etwa»
Ucbcrstand . Preise für 190 Psd.

Lebend- Schlacht¬
gewicht.

Kälber,  Mk , Mk,
Feinste Masikälber . 82- 86 137- 143
Mittlere Mast - und beste Saugkälber , . . 78—82 128—137
Geringere Mast - und gute Saugkälber . . . 79—76 119—129
Geringe Saugkälber . 64—70 108—119

Schafe.
Weidemastschase:

Mastlämmer und Maslhamniel . 59 —60 128—139
Geringere Masthaniniel und Schase . . . . 43 - 50 11b—120
Aellere Mnsthaiumel , gut genährte junge

Schafe und geringere Masllänuner . . . 00- 00 00 —09
Mäßig genährte Hammel n. Schafe (Märzschase) 99—09 00 - 00

Schwein e.
Vollfleischige Schiveine von 80 bis

100 leg Lebendgewicht . 148.00-152.59 185.00—190.09
Dollfleischige Schweine unter 80 hg

Lebengewicht . 140.00 —150,00 170—180.90
Lollfleischig« Schweine von 199 bis

120 leg Lebendgewicht . 148.09-152.60 186.00—190.00
Vollfleischige Schweine von 120 bis

150 kg Lebendgeivicht . 148.00-152.60 185.00—190,00
Wegen der Israelitischen Feiertage sind die Rinder - und Kälber¬

märkte von Tonnerslag , den 23. und 30. Eevtcmber , aus Mittwoch,
den 22., bezw. 29, September , verlegt morden.

it.  Franksnrt a . M ., 16. Sept . Aus dem heutigen Heu-
u » d S1  r o h m a r r 1 war nichts  angesahren.

1c, Franksnrt a . M ., 15. Sept . K a r t o i s e 1m a r kt. Wctleraucr
Speisekartosselu 7,00—7,10 Mk. ab Station , Industrie (Speisc-
kartosteln) 7,40—7,60 Mk. ab den nassauifä ĉn Ckalionen . Alles
für 100 Kilo.

l«. WlcSbadeu , 16. Sept . Heu - und Strohniarkt.
Bezahlt wurde kür Lei« (neues ) 6,80 Alk. bis 7,50 Alk. Stroh
(Richtstrolst 2,80- 0,90 Alt ., Krummslroh 0,00- 0,00 Mk. Alles für
50 Kilo. «Bel tebhniter Ngch'ragc wurde bald dieAnfuhr nbgesetzt-

s )̂ rueI<8aO>ien aller Art
liefert ln Jeder gewünschten Ausstattung preiswert dl«

Biühl ’sche Universitäts -Druckerei . Schulstr . 7

RolationSdruckder Brühl 'scheu Univ .-Buch» und Cleindruckeret. St, Laug «, Gießen.
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